
4. Anwendungsfächer aus dem Bachelorstudiengang

4.4. Erziehungswissenschaften (ERZ) (ab WS 2023/24)

Aus den Anwendungsfachmodulen sind 20–24 CP einzubringen.
Aus den Modulen EW-BA 1, EW-BA 4, EW-BA 6, und EW-BA 8 aus der Prüfungsordnung Erzie-

hungswissenschaft sind Veranstaltungen im erforderlichen Umfang zu wählen. Aus Kapazitätsgründen 
kann der Zugang zu einzelnen Veranstaltungen beschränkt sein. Es wird empfohlen, die Vorlesungen 
aus EW-BA 1 zu besuchen.

Zwei Module aus den Modulen EW-BA 4, EW-BA 6 und EW-BA 8 sind erfolgreich abzuschließen. 
Ein Modul gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn die zugehörige Vorlesung besucht und die Modulprü-
fung in einer weiteren Veranstaltung des Moduls bestanden wurde. Um ein Modul im Anwendungsfach 
abzuschließen, ist es nicht erforderlich, alle Veranstaltungen des Moduls zu besuchen.

Das Modul wird durch die Modulprüfungen abgeschlossen.
Die Modulnote entspricht der Note aus den Modulabschlussprüfungen (Mittelwert).
Für alle Veranstaltungen dieses Anwendungsfachs gilt: für Anmelde- und Rücktrittsfristen, Prüfungs-

zeitraum und Wiederholungen gelten die Regelungen der zum Zeitpunkt der Abrufung des Moduls 
gültigen Ordnung für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft.

Bitte laden Sie sich die Modulscheine aus dem Downloadbereich auf unserer Webseite herunter.
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   (bei Beginn vor WS 2023/24)
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